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Inkrafttreten:

..............................

Gesetz

vom 9. Dezember 2010

über die Förderung der Gemeindezusammenschlüsse (GZG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 135 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 21. September 2010;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1	 Gegenstand und Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz legt namentlich die Ziele fest, die mit der Förderung der frei-
willigen Gemeindezusammenschlüsse erreicht werden sollen, und bestimmt 
die Mittel, die vom Staat dafür zur Verfügung gestellt werden.
2 Das für Gemeindezusammenschlüsse anwendbare Verfahren richtet sich nach 
dem Gesetz über die Gemeinden (GG).
3 Für einen Gemeindezusammenschluss über die Kantonsgrenzen hinweg ver-
einbart der Staatsrat mit dem betreffenden Kanton die anwendbaren Regeln 
und genehmigt die Abkommen über die Zusammenarbeit (Art. 132 Abs. 2 
GG). Dieses Gesetz ist subsidiär anwendbar. Die Bestimmungen des Bundes 
bleiben vorbehalten.

Art. 2	 Ziele der Förderung von Zusammenschlüssen

Die Förderung der Gemeindezusammenschlüsse soll:

a)	 die Gemeindeautonomie stärken;

b)	 die Leistungsfähigkeit der Gemeinden steigern;

c)	 dazu beitragen, dass die Gemeinden wirksame Leistungen erbringen kön-
nen.
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Art. 3	 Beratung und Unterstützung

Die fusionswilligen Gemeinden werden bei Bedarf von der Oberamtsperson, 
von dem für die Gemeinden zuständigen Amt 1) (das Amt) und den übrigen 
kantonalen Instanzen kostenlos beraten.

1)	Heute : Amt für Gemeinden.

Art. 4	 Fusionsplan 
a) Grundsatz

1 Für jeden Bezirk wird ein Fusionsplan ausgearbeitet, der die Grundlage für 
die Gemeindezusammenschlüsse bildet.
2 Die für die Gemeinden zuständige Direktion 1) (die Direktion) erlässt für die 
Ausarbeitung der Fusionspläne die nötigen Weisungen und Empfehlungen.

1)	Heute : Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft.

Art. 5	 b) Ausarbeitung
1 Die Oberamtsperson analysiert alle Gemeinden ihres Bezirks, um für jede 
einzelne zu ermitteln, in welchem Umfang sie den Anforderungen nach Artikel 
2 genügt. Sie arbeitet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden einen Entwurf 
des Fusionsplans aus, der alle Gemeinden auf der Grundlage dieser Analyse 
umfasst.
2 Innerhalb von höchstens sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
legt die Oberamtsperson der Direktion einen Bericht vor, der das Ergebnis der 
Analysen, die Folgerungen und den Entwurf des Fusionsplans enthält.
3 Nachdem die Direktion die übrigen Staatsratsdirektionen konsultiert hat, 
kann sie:

a)	 von der Oberamtsperson verlangen, bestimmte Aspekte der Analyse, der 
Folgerungen und des vorgelegten Entwurfs des Fusionsplans zu vertiefen;

b)	 den Entwurf des Fusionsplans auf der Basis bestehender Unterlagen ver-
vollständigen.

Art. 6	 c) Mehrere Bezirke
1 Der Entwurf des Fusionsplans zeigt allfällige Möglichkeiten für einen Zu-
sammenschluss mit einer oder mehreren Gemeinden eines angrenzenden Be-
zirks auf.
2 Die Gemeinden und die Oberamtspersonen der angrenzenden Bezirke wirken 
mit.
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Art. 7	 d) Stellungnahme der Gemeinden und Genehmigung
1 Die Direktion beauftragt die Oberamtsperson, die Analyse, die Folgerungen 
und den Entwurf des Fusionsplans den Gemeinderäten jeder betroffenen Ge-
meinde zu präsentieren. Alle Mitglieder der Gemeinderäte werden zu dieser 
Präsentation einberufen.
2 Jeder Gemeinderat nimmt zur Analyse, zu den Folgerungen und zu dem oder 
den vorgeschlagenen Zusammenschlüssen zuhanden der Oberamtsperson 
schriftlich und begründet Stellung.
3 Nach Anhören der Gemeinden unterbreitet die Direktion den Entwurf des 
Fusionsplans mit ihren Empfehlungen dem Staatsrat zur Genehmigung.
4 Der Gemeinderat informiert den Generalrat und die Bevölkerung in Anwe-
senheit der Oberamtsperson über die von der Gemeinde zu erreichenden Ziele, 
über die von der Oberamtsperson vorgenommene Analyse, über deren Folge-
rungen und über den oder die vorgeschlagenen Zusammenschlüsse sowie über 
die Stellungnahme des Gemeinderats. Die Öffentlichkeit hat Zugang zu den 
diesbezüglichen Unterlagen.

Art. 8	 e) Zwischenbericht
1 Zwei Jahre nach der Genehmigung des Fusionsplans analysiert die Direktion 
dessen Auswirkungen. Sie stützt sich dabei auf die Feststellungen der Ober-
amtsperson, die namentlich umfassen:

a)	 die Analyse des Stands der laufenden Fusionsverfahren;

b)	 die Analyse der vorgeschlagenen Fusionen, bei denen keine Initiative er-
griffen wurde (Art. 133a GG);

c)	 die Schlussfolgerungen.
2 Anschliessend unterbreitet der Staatsrat dem Grossen Rat einen Zwischenbe-
richt.

Art. 9	 Finanzhilfe 
a) Grundsatz und Geltungsbereich

1 Der Staat fördert die freiwilligen Zusammenschlüsse durch die Ausrichtung 
einer Finanzhilfe.
2 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Finanzhilfe.

Art. 10	 b) Berechnung

Die Finanzhilfe entspricht der Summe der Beträge, die sich für jede betroffene 
Gemeinde aus der Multiplikation des individuellen Grundbetrags mit dem 
Multiplikator ergeben.
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Art. 11	 c) Grundbetrag
1 Der Grundbetrag beläuft sich auf 200 Franken pro Gemeinde, multipliziert 
mit ihrer zivilrechtlichen Bevölkerungszahl.
2 Massgeblich ist die zivilrechtliche Bevölkerungszahl im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes. Sie bleibt bis zum Ablauf dieses Gesetzes (Art. 18) 
unverändert.

Art. 12	 d) Multiplikator
1 Der Multiplikator ist 1,0.
2 Schliessen sich zwei Gemeinden zusammen, wird der Multiplikator nicht 
erhöht. Für jede zusätzliche Gemeinde wird er um 0,1 erhöht.

Art. 13	 e) Einmalige Gewährung

Die nach diesem Gesetz ausgerichtete Finanzhilfe kann pro Gemeinde nur ein-
mal gewährt werden.

Art. 14	 f) Verfahren
1 Die einen Zusammenschluss anstrebenden Gemeinden legen dem Staatsrat 
einen von den betreffenden Gemeinderäten unterzeichneten Vereinbarungsent-
wurf vor.
2 Der Staatsrat gibt den provisorischen Betrag der Finanzhilfe bekannt.
3 Ist die Fusionsvereinbarung von den Gemeinden genehmigt worden, so wird 
sie dem Staatsrat weitergeleitet. Über die Genehmigung der Vereinbarung ent-
scheidet der Grosse Rat auf Antrag des Staatrats.
4 Die Finanzhilfe wird in dem Jahr, das auf das Inkrafttreten des Zusammen-
schlusses folgt, im Rahmen der durch dieses Gesetz zur Verfügung gestellten 
Mittel ausgerichtet. Die Ausrichtung geschieht nach der Reihenfolge der Ent-
scheide der Stimmberechtigten über die Genehmigung der Fusionsvereinba-
rung.
5 Die Bestimmungen des Subventionsgesetzes (SubG) bleiben vorbehalten.

Art. 15	 Finanzierung

Der Staat gewährt Finanzhilfen bis zu einem Gesamtbetrag von 50 Millionen 
Franken.
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Art. 16	 Änderung bisherigen Rechts

Das Gesetz über die Gemeinden vom 25. September 1980 (SGF 140.1) wird 
wie folgt geändert:

Art. 10 Abs. 1 Bst. m

Aufgehoben

Art. 134d Abs. 3–5 und Abs 6 (neu)
3 2. Satz aufgehoben
4 Die Fusionsvereinbarung wird von den Gemeinderäten der betreffen-
den Gemeinden innert 30 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung 
im Amtsblatt veröffentlicht. Die Gemeinderäte stellen die Fusionsver-
einbarung anschliessend den Personen, die im bezeichneten Perimeter 
wohnen, gemeinsam vor. Wenn möglich wird eine gemeinsame Veran-
staltung durchgeführt.
5 Der Urnengang muss in allen Gemeinden gleichzeitig stattfinden. Die 
Abstimmung muss innert 90 Tagen nach der Veröffentlichung der Fusi-
onsvereinbarung durchgeführt werden. Ausserdem gilt das Gesetz über 
die Ausübung der politischen Rechte sinngemäss.
6 Sobald die Fusionsvereinbarung angenommen worden ist, wird sie 
dem Grossen Rat zur Genehmigung weitergeleitet.

Art. 142a (neu)	 f) Vereinbarte Verpflichtungen 
aa) Grundsatz und Geltungsdauer

1 Die Fusionsvereinbarung kann Bestimmungen vorsehen, die der neu-
en Gemeinde Verpflichtungen überbinden.
2 Die Geltungsdauer dieser Bestimmungen wird in der Vereinbarung 
unter Berücksichtigung der zukünftigen Bedürfnisse und Entwicklun-
gen festgelegt. Sie darf zwanzig Jahre nicht überschreiten.
3 Absatz 2 gilt nicht für Steuern oder andere öffentliche Abgaben.

Art. 142b (neu)	 bb) Aufhebung
1 Die Gemeindeversammlung oder der Generalrat der neuen Gemeinde 
kann beschliessen, eine Verpflichtung der Fusionsvereinbarung frühes-
tens 3 Jahre, nachdem diese abgeschlossen wurde, aufzuheben.
2 Unter Vorbehalt von Absatz 3 wird der Aufhebungsbeschluss mit Drei-
viertelmehrheit der gültigen Stimmen gefasst. Im Übrigen sind die Be-
stimmungen über die Abstimmungen (Art. 18 und 51bis GG) anwendbar.
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3 Der Entscheid, eine Verpflichtung im Zusammenhang mit Steuern 
oder anderen öffentlichen Abgaben aufzuheben, wird mit der Mehrheit 
der gültigen Stimmen gefasst.
4 Der Entscheid des Generalrats über die Aufhebung einer vereinbarten 
Verpflichtung untersteht nicht dem fakultativen Referendum.
5 Die Aufhebung einer Verpflichtung bedarf keiner Genehmigung. Die 
Gemeinde übermittelt den neuen Wortlaut der Vereinbarung dem Amt 
und der Oberamtsperson.

Art. 17	 Vollzug
1 Gemeinden, die einen Zusammenschluss anstreben und in den Genuss einer 
Finanzhilfe kommen möchten, müssen dem Staatsrat ihr Gesuch gemäss Arti-
kel 14 Abs. 1 spätestens am  30. Juni 2015 einreichen. Die Urnengänge müssen 
in den Fristen nach Artikel 134d Abs. 4 und 5 GG stattfinden. Der Zusammen-
schluss muss spätestens am 1. Januar 2017 in Kraft treten.
2 Es können Gesuche für Zusammenschlüsse eingereicht werden, die ab dem 
1. Januar 2011 stattfinden.

Art. 18	 Inkrafttreten
1 Der Staatsrat legt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes fest. Dieses 
läuft am 31. Dezember 2018 ab. Der Ablauf betrifft die Änderung des Gesetzes 
vom 25. September 1980 über die Gemeinden nicht.
2 Dieses Gesetz untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum.

Die Präsidentin:	 Die Generalsekretärin:

S. BERSET	 M. HAYOZ


